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ErwGr

Erwägungsgrund 97 - Datenschutzbeauftragter

1 In Fällen, in denen die Verarbeitung durch eine Behörde – mit Ausnahmen von Gerichten oder
unabhängigen Justizbehörden, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln –, im privaten Sektor
durch einen Verantwortlichen erfolgt, dessen Kerntätigkeit in Verarbeitungsvorgängen besteht, die
eine regelmäßige und systematische Überwachung der betroffenen Personen in großem Umfang
erfordern, oder wenn die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der
umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten oder von Daten
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten besteht, sollte der Verantwortliche oder der
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der internen Einhaltung der Bestimmungen dieser
Verordnung von einer weiteren Person, die über Fachwissen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts
und der Datenschutzverfahren verfügt, unterstützt werden Im privaten Sektor bezieht sich die
Kerntätigkeit eines Verantwortlichen auf seine Haupttätigkeiten und nicht auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten als Nebentätigkeit. 2 Das erforderliche Niveau des Fachwissens sollte sich
insbesondere nach den durchgeführten Datenverarbeitungsvorgängen und dem erforderlichen Schutz
für die von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten personenbezogenen
Daten richten. 3 Derartige Datenschutzbeauftragte sollten unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um
Beschäftigte des Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in vollständiger
Unabhängigkeit ausüben können.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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